
Antrag  
Gem. § 46 Abs. 1 Nr. 5b Straßenverkehrsordnung (StVO) 

auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zur Befreiung von der Pflicht zum Anlegen 
des Sicherheitsgurtes/zum Tragen eines Helmes 

 
 
Stadt Lünen 
Verkehrssicherung 
Herr Grewe/Frau Stoverock 
Tel: 02306/104-1720 oder 1721 
Fax: 02306/104-1755 
Willy-Brandt-Platz 5 
44532 Lünen 
 
Antragsteller 
 

���� Herr           ���� Frau     
 Vor- und Zuname     
      
          Bitte unbedingt angeben: 

Straße Haus-Nr.   
      
     � Telefon: __________________________ 

PLZ                          Ort     
      
          Handy: ____________________________ 

geboren am/in     
      
      
 
beantragt, 
 
die Befreiung vom Anlegen des Sicherheitsgurtes/Tragen eines Helmes zu erteilen. 
 
���� aus gesundheitlichen Gründen  ���� die Körpergröße weniger als 150 cm beträgt 
     (ärztl. Attest liegt vor) 
 

����  Körpergröße über 1,50 m, jedoch kann infolge der Anbringungshöhe der Gurtverankerung 
       der Schutzzweck des angelegten Sicherheitsgurtes nicht erreicht werden 

 
Ich weiß, dass Schadenersatzansprüche bei einem auftretenden Körperschaden nach 
einem Verkehrsunfall gegenüber der Stadt Lünen nicht geltend gemacht werden 
können. 
  

  Behindertenausweis liegt vor? 
   

Datum, Unterschrift des Antragstellers  �   ja                      �  nein 
   
  �   Gebühr:            16,00 € 
   
  Ausweis-Nr.: ______________________ 

_______________________________________   
  gültig bis:     ______________________ 
   
  Hz.: _____________________________ 

 
Vorzulegen ist ein ärztliches Attest (Original) sowie der Schwerbehindertenausweis 
(wenn vorhanden) 


